
„Bestätigung der eingesetzten Geschäftsführung oder Vor
standsmitglieder oder ihnen gleichgestellter leitender An
gestellter durch ein einmaliges geheimes Votum der Beleg
schaft mit einfacher Mehrheit für Unternehmen, deren Ka
pitalsanteil mehrheitlich - ich würde sagen 50 %  - von der 
Treuhandschaft gehalten wird. Bei ablehnendem Votum ist 
die entsprechende Stelle durch Ausschreibung neu zu beset
zen, wobei die abgelehnte Person von der Bewerbung auszu
schließen ist.“

Dazu hat das Wort der Vorsitzende des Wirtschaftsausschus
ses, der Abgeordnete Steinecke.

Dr. Steinecke, Berichterstatter des Wirtschaftsausschusses:

Herr Abgeordneter Bechstein! Meine Damen und Herren! Der 
Wirtschaftsausschuß hat diesen Antrag, obwohl seine Überwei
sung in den Wirtschaftsausschuß nicht eindeutig war, in seiner 
gestrigen Sitzung beraten und mit einer Gegenstimme die Mei
nung vertreten, daß diesem Antrag der 20 Abgeordneten nicht 
stattgegeben werden solle.

Begründung: Im Gesetz zur Treuhand sind Mitbestimmungs
regeln für die Mitbestimmung der Beschäftigten festgelegt. Eine 
Übergangsregelung war deshalb notwendig - vielleicht erinnern 
sich einige von Ihnen daran -, weil wir mit dem Mantelgesetz 1 
das gesamte Mitbestimmungs- und Gesellschaftsrecht in Kraft 

;etzt haben.

Damit ist die Mitbestimmung geregelt, und durch die im Treu
handgesetz enthaltenen Übergangsregelungen sind auch die 
Fristen so, daß wir in den nächsten Monaten die Holdings und 
Aktiengesellschaften ordentlich personell aufbauen können.

Zweitens: Der Verwaltungsrat der Treuhand hat in seiner er
sten Beratung allen Treuhändern zum 1.8. vorsorglich gekün
digt, weil die Vorkommnisse bei der Besetzung der Aufsichtsräte 
und Vorstände starken Zweifel daran aufkommen ließen, ob hier 
wirklich Sachkompetenz und Loyalität die ausschlaggebenden 
Kriterien für die Besetzung der Funktionen waren.

(Schwacher Beifall)

Aber die Treuhänder, meine Damen und Herren, sind ja dieje
nigen, die von der Treuhandanstalt diese personellen Besetzun
gen im wesentlichen entscheiden. Und da war einfach zuviel ge
schehen.

Folgen wir dem Antrag der 20 Abgeordneten, müssen wir spe
zielle gesetzliche Regelungen über die Mitbestimmungsrege- 
hmgen im Treuhandgesetz schaffen, und wir greifen in die be

henden Gesetze der Mitbestimmung ein. Wesentlich besser 
es, wenn wir so verfahren, daß wir ganz konsequent und 

schnell mit der Schrittfolge: Aufbau der Holding, der Vorstand 
bestellt den Aufsichtsrat der darunterliegenden Firmen, die 
wählen die Vorstände, und diese Vorstände bestellen wieder die 
Aufsichtsräte nach unten entsprechend § 15 ff. des Aktiengeset
zes - Vorgehen. Nach diesem Schema läuft das ab.

Wenn wir so verfahren, wie es von den 20 Abgeordneten vorge
schlagen wurde, greifen wir zu stark in bestehende, von uns be
reits fixierte gesetzliche Regelungen ein. Ich kann das auch na
mens des Vorsitzenden des Verwaltungsrates, der unabhängig 
von uns zu der gleichen Auffassung kam, hier so darlegen. - Ich 
danke Ihnen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. - Wir kommen dann zur Abstimmung darüber, 
ob wir zu den bereits beschlossenen 3 Änderungswünschen noch 
diesen vierten äußern wollen, daß nämlich in § 3 der Satzung der 
von mir eben zitierte Anstrich angefügt wird. Wer dieser Mei
nung ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - 
Wer enthält sich der Stimme? - Danke schön. Die Mehrheit war 
dagegen. Dann wird dieser Wunsch nicht zusätzlich aufgenom
men.

Bitte schön, noch einmal der Vorsitzende des Wirtschaftsaus
schusses.

Dr. Steinecke, Berichterstatter des Wirtschaftsausschusses:

Ich möchte Ihnen korrekterweise nur noch die Begründung 
dessen übergeben, was ich Ihnen vom Wirtschaftsausschuß vor
getragen habe.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner :

Danke schön. - Das waren genau die Papiere, die mir fehlten. 
Es lag vielleicht an mir.

Ich frage jetzt, ob Sie bereit sind, diese Satzung zusammen mit 
den von uns weiterzugebenden Wünschen zu bestätigen. Wer 
das möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. 
Wer möchte die Satzung so nicht bestätigen? - Das sind 10 Stim
men. Wer enthält sich der Stimme? - Bei einigen Enthaltungen 
und 10 Gegenstimmen ist die Satzung der Treuhandanstalt be
stätigt.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 18:

Antrag von 21 Abgeordneten
Satzung der Treuhand Land- und Forstwirtschaft
(Drucksache Nr. 168)

Sie erinnern sich daran, daß in unserer Tagesordnung zu
nächst die Satzung der Treuhand für Land- und Forstwirtschaft 
stand. Der Ausschuß für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft 
hat über diese Angelegenheiten noch einmal beraten und wird 
jetzt seinen Bericht vorlegen.

Dr. Zirkler vom Ausschuß hat das Wort.

Dr. Zirkler, Berichterstatter des Ausschusses für Ernährung, 
Land- und Forstwirtschaft:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Abgeordneten! Wir ha
ben in unserer heutigen Sitzung zwei ganz bedeutende Gesetze 
für unsere Landwirtschaft und für andere, die in den Besitz von 
Volkseigentum kommen möchten, beschlossen. Das sind das Ge
setz über die Übertragung des Eigentums und die Verpachtung 
volkseigener, landwirtschaftlich genutzter Grundstücke an Ge
nossenschaften, Genossenschaftsmitglieder und andere Bürger, 
verzeichnet in der Drucksache Nr. 152 a, und das Gesetz über die 
Übertragung volkseigener Güter, staatlicher Forstwirtschafts
betriebe und anderer volkseigener Betriebe der Land- und Forst
wirtschaft in das Eigentum der Länder und Kommunen.

Diese beiden Gesetze werden sehnsüchtig in unserem Lande 
erwartet. Doch das dazu notwendige Instrumentarium ist eine 
gesonderte Satzung für Land- und Forstwirtschaft.

Wir als Ausschuß hätten es gern gesehen, wenn wir eine selb
ständige Satzung für die Interessen der Land- und Forstwirt
schaft hier hätten erreichen können. Wir sind uns aber dessen 
bewußt, daß wir im Rahmen der Bildung der Treuhandgesell
schaft keine andere Möglichkeit haben, als daß diese Treuhand
schaft die Interessen der Landwirtschaft in diesem Rahmen mit 
wahrnimmt, und haben deshalb die Ihnen in der Drucksache Nr. 
168 a vorliegende Beschlußempfehlung hier noch einmal zur 
Kenntnis zu geben, in der wir darum bitten, daß alle diese in den 
von mir vorgenannten Gesetzen anfallenden Dinge über die Sat
zung der Treuhand Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft, 
verzeichnet in der Drucksache Nr. 168, vom Verwaltungsrat der 
Treuhandgesellschaft als solcher übernommen werden möch
ten.

Wir denken, daß diese Satzung, die vom Ausschuß für Ernäh
rung, Land- und Forstwirtschaft mühevoll erarbeitet worden ist 
und die an sich darauf baut, daß entsprechend der Satzung der 
Treuhand der Drucksache 55 b im Punkt 7, dort, wo diese Sat
zung gefordert wird, diesen Ansprüchen gerecht wird, im Sinne
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